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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

53 Wirtschaftsförderung

Norm

BAO §21 Abs1;

StruktVG 1969 §8;

Rechtssatz

Eine Beteiligung als Gesellschafter an einer OHG, die nach § 8 StruktVG in eine GmbH eingebracht worden ist, ist einem

Geschäftsanteil an der GmbH nicht identisch. Gegenteiliges folgt auch nicht aus der durch § 21 Abs 1 BAO gebotenen

wirtschaftlichen Betrachtungsweise.
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